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G R O S S E  K R E I S S T A D T  

Beschlüsse aus der Sitzung des Gemeinderats vom 18.11.2019 
 
 
1. 20. Änderung der 1. Fortschreibung des Flächennutzungsplans der 

Verwaltungsgemeinschaft Wangen, Achberg, Amtzell (für den BP "ERBA-
Ausrüstung"): 
Aufstellungsbeschluss und Beschluss über die Durchführung der frühzeitigen 
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 

Beschluss 
 
Auf Vorschlag der Verwaltung wird einstimmig 
 

b  e  s  c  h  l  o  s  s  e  n :  
 
1. Der Gemeinderat der Stadt Wangen im Allgäu empfiehlt dem Gemeinsamen 

Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Wangen, Achberg und Amtzell, die 
Aufstellung der 20. Änderung der 1. Fortschreibung des 
Flächennutzungsplanes der Verwaltungs-gemeinschaft Wangen, Achberg 
und Amtzell im Bereich des Bebauungsplans „ERBA-Ausrüstung“ gemäß § 2 
Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB). Die Abgrenzung ergibt sich aus dem 
beigefügten Lageplan in der Fassung vom 04.10.2019. 

 
2. Der Gemeinderat billigt den Vorentwurf zur Änderung des 

Flächennutzungsplans (in der Fassung vom 04.10.19), und empfiehlt dem 
Gemeinsamen Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Wangen, Achberg 
und Amtzell die Verwaltung zu beauftragen, auf dessen Grundlage die 
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. §3 Abs.1 BauGB sowie die 
Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs.1 
BauGB durchzuführen. 

 
 
 
Drucksache 2019/235 

- - - - - - - - - 
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2. Bebauungsplan "Schwarzenbach - Nord - Erweiterung" (Neuravensburg) mit 

Örtlichen Bauvorschriften: Aufstellungsbeschluss und Beschluss über die 
Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 

Beschluss 
 
Auf Vorschlag der Verwaltung wird einstimmig 
 
 

b  e  s  c  h  l  o  s  s  e  n :  
 
 

1. Der Gemeinderat beschließt für den im Lageplan vom 14.10.2019 
dargestellten Bereich die Aufstellung des Bebauungsplans 
„Schwarzenbach – Nord - Erweiterung“ mit Örtlichen Bauvorschriften 
gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB). 

 
2. Die Verwaltung wird beauftragt, auf der Grundlage des Städtebaulichen 

Vorentwurfs, Variante C, in der Fassung vom 14.10.2019 die frühzeitige 
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 
1 BauGB durchzuführen. 
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- - - - - - - - - 
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3. Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Schulstraße Ost" (Niederwangen) mit 

Örtlichen Bauvorschriften: Aufstellungsbeschluss und Beschluss über die 
Durchführung der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 

Beschluss 
 
Der Vorschlag der Verwaltung  
 
3. (Der Gemeinderat beschließt für den im Lageplan vom 22.07.2019 

dargestellten Bereich die Aufstellung des Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans „Schulstraße Ost“ mit Örtlichen Bauvorschriften gemäß 
§ 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB). 

 
4. Die Verwaltung wird beauftragt, auf der Grundlage des 

Bebauungsplanvorentwurfes in der Fassung vom 22.07.2019 die 
frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 
und § 4 Abs. 1 BauGB durchzuführen.) 

 
 
wird bei 14 Ja-Stimmen und 14 Nein-Stimmen 
 
 

a  b  g  e  l  e  h  n  t .  
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Auszüge an Fachbereich Stadtplanung 
 
 

- - - - - - - - - 
 
 

  
 
 
4. Neukalkulation der Abfallgebühren ab 01.01.2020 

Beschluss 
 
Auf Vorschlag der Verwaltung wird einstimmig 
 
 

b  e  s  c  h  l  o  s  s  e  n :  
 
 
Der Gemeinderat nimmt die Neukalkulation der Abfallgebühren mit den sich 
daraus ergebenden Erhöhungen entsprechend der beigefügten 
Änderungssatzung zur Kenntnis und verweist zur Vorberatung an die 
Ortschaften. 
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5. Beitritt zum Verbund des Landkreises Ravensburg zur dauerhaften 

Langzeitarchivierung digitaler Daten aus den Datenverarbeitungsverfahren 
- Beschlussfassung 

Beschluss 
 
Auf Vorschlag der Verwaltung wird einstimmig 
 
 

b  e  s  c  h  l  o  s  s  e  n :  
 
 

 

1. Der Gemeinderat stimmt zu, dass die Stadt dem Verbund des 
Landkreises Ravensburg zur dauerhaften Langzeitarchivierung digitaler 
Daten aus den Datenverarbeitungsverfahren beitritt. 

 
2. Der Gemeinderat ermächtigt die Verwaltung, eine 

Verwaltungsvereinbarung mit dem Landesarchiv Baden-Württemberg 
(DIMAG) abzuschließen. 

 
3. Der Gemeinderat ermächtigt die Verwaltung, einen Vertrag mit ITEOS 

abzuschließen. 
 

4. Der Gemeinderat ermächtigt die Verwaltung, eine 
Verwaltungsvereinbarung mit dem Kreisarchiv bzw. dem Landkreis 
Ravensburg abzuschließen. 
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